
Neue Beiträge ab 01.01.2020 
 

 
 
Unsere Vereinsbeiträge monatlich halbjährlich Jede 

weitere 
Abteilung 
(halbj.) 

Erwachsene (ab 18 Jahre) 7,00 € 42,00 € 12.-€ 
 

Kinder/Jugendliche  4,00 € 24,00 € 12.-€ 

Passive 3,50 € 21,00 €  

Familienermäßigung: ab. 4.Mitglied beitragsfrei  

Eltern-Kind-Turnen: Beitrittshalbjahr beitragsfrei  

Eltern-Kind-Turnen: begleitendes Elterteil beitragsfrei  

Schiedsrichter/ Übungsleiter beitragsfrei  

 
Einzelne Abteilungen erheben einen Zusatzbeitrag: 
 

Badminton                                             Jugendliche 1,00 € 6,00 € 

                                                               Erwachsene 2,00 € 12,00 € 

Bogensport 5,00 € 30,00 € 

Handball                                                bis 10 Jahre 3,50 € 21,00 € 

                   11 Jahre bis Vollendung 18. Lebensjahr 5,00 € 30,00 € 

                                           Erwachsene ab 18 Jahre 6,00 € 36,00 € 

Herzsport 6,50 € 39,00 € 

Kempo-Karate                                       bis 15 Jahre 2,00 € 12,00 € 

                                                                ab 16 Jahre 5,00 € 30,00 € 

Tanzen                                                     bis 7 Jahre 5,00 € 30,00 € 

                      8 Jahre bis Vollendung 18.Lebensjahr 7,00 € 42,00 € 

                                                               Erwachsene 10,00 € 60,00 € 

                                                                      Passive 2,50 € 15,00 € 

Dienstagriege  10,00 € 

 
Beitragsabbuchung 
Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn eines Kalenderhalbjahres fällig und wird im SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den 
Verein zu verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. 
Für Mitglieder, die zur Zahlung des Beitrages gemahnt werden, fällt jeweils eine 
Mahngebühr von 5,00 € an, die der Beitragsschuld zugerechnet wird. Bei 
Nichtzahlung trotz Mahnung kann das Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen  
werden. Der geschuldete Beitrag wird auf dem Rechtsweg eingezogen. 
 
Kündigung der Mitgliedschaft 
Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung als Brief, 
Mail oder Fax gegenüber dem Gesamtvorstand. Der Austritt kann nur zum Ende 
eines Kalenderhalbjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von acht Wochen 



erklärt werden. Austritt oder Ausschluss entbinden nicht von der Verpflichtung, den 
Beitrag bis zum Schluss des laufenden Halbjahres voll zu entrichten. 


